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8957 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über den Beschluss des Nationalrates vom 25. April 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Universitätsgesetz 2002, das Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 
1998, das Studienförderungsgesetz 1992, das Fachhochschul-Studiengesetz und das 
Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-
Anpassungsgesetz - Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) 

Mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51, wurde eine neue zweistufige 
Verwaltungsgerichtsbarkeit geschaffen. Demnach werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2014 je ein 
Verwaltungsgericht erster Instanz in den Ländern sowie zwei Verwaltungsgerichte erster Instanz beim 
Bund eingerichtet, und zwar ein Bundesverwaltungsgericht und ein Bundesfinanzgericht. 
Die unabhängigen Verwaltungssenate der Länder sowie zahlreiche andere weisungsfreie Sonderbehörden 
des Bundes werden aufgelöst und der administrative Instanzenzug wird im Wesentlichen abgeschafft. 
Von Behörden erster Instanz erlassene Bescheide können demnach in Zukunft nur bei einem 
Verwaltungsgericht angefochten werden. 
Die Verwaltungsgerichte erster Instanz werden in der Regel in der Sache selbst entscheiden. Sie erkennen 
durch Einzelrichterinnen oder Einzelrichter, jedoch kann der Gesetzgeber Senatszuständigkeiten sowie 
die Einbeziehung von fachkundigen Laienrichterinnen oder Laienrichtern festlegen. Als weitere Instanz 
wird der Verwaltungsgerichtshof tätig. Er entscheidet über Revisionen, die gegen Erkenntnisse der 
Verwaltungsgerichte wegen Rechtswidrigkeit erhoben werden. 
Auf Grundlage dieses umfassenden Ausbaues des österreichischen Rechtsschutzsystems sind auch im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung eine Reihe 
verfahrensrechtlicher Anpassungen notwendig. 
Der Ausschuss für Wissenschaft und Forschung hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 7. Mai 2013 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Anneliese Junker. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Ana Blatnik und Mag. Reinhard Pisec, BA. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Anneliese Junker gewählt. 

Der Ausschuss für Wissenschaft und Forschung stellt nach Beratung der Vorlage am 7. Mai 2013 mit 
Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. 

Wien, 2013 05 07 

 Anneliese Junker Josef Saller 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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